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Sehr geehrter Herr Semsrott, 

MinR Dr. Stefan Burbaum 
Unterabteilungsleiter Z II 

HAUSANSCHRIFT 

Alt-Moabit 140 
1 0557 Berlin 

POSTANSCHRIFT 

11014 Berlin 

TEL +49 30 18 681-12528 
FAX +49 30 18 681-12238 

Zll@bmi.bund.de 

www.bmi.bund.de 

auf Ihren mit Schreiben vom 1. August 2018 eingelegten Widerspruch, im Bundesmi­

nisterium des lnnern, für Bau und Heimat am 3. August 2018 eingegangen, ergeht 

folgender 

Widerspruchs bescheid: 

1. Der Widerspruch gegen den Bescheid des Bundesministeriums des lnnern, 

für Bau und Heimat vom 27. Juli 2018 wird zurückgewiesen. 

2. Als Widerspruchsführer haben Sie die Kosten des Widerspruchsverfahrens 

mit Ausnahme der dem Bundesministerium des lnnern, für Bau und Heimat 

entstandenen Aufwendungen zu tragen. 

3. Für die Bearbeitung Ihres Widerspruchs wird eine Gebühr in Höhe von 30 Eu­

ro erhoben. 

ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT lngeborg-Drewitz-AIIee 4, 10557 Berlin 

VERKEHRSANBINDUNGS + U-Bahnhof Hauptbahnhof 



Berlin, 28.08.2018 
Seite 2 von 4 

Gründe 

I. 

Sie haben mit E-Mail vom 3. Juli 2018 auf Grundlage des Informationsfreiheitsgeset­

zes (IFG) um Übersendung sämtlicher Arbeitsversionen des sogenannten Master­

plans Migration, die im BMI seit März 2018 vorliegen, gebeten. Daraus sollen die 

Veränderungen von Version zu Version erkennbar sein. 

Mit Bescheid vom 27. Juli 2018 wurde Ihr Antrag abgelehnt. 

Gegen den ablehnenden Bescheid legten Sie mit Schreiben vom 1. August 2018 Wi­

derspruch ein. 

II. 

1. Der zulässige Widerspruch ist unbegründet. Die Ablehnung des Zugangs zu sämt­

lichen Arbeitsversionen des sogenannten Masterplans Migration erfolgte zu Recht. 

2. Entgegen Ihrer Auffassung, es sei nicht dargelegt worden, inwiefern die Heraus­

gabe vorangegangener Versionen des Masterplans tatsächlich den behördlichen 

Entscheidungsprozess gefährden könnte, wurde dies bereits im Bescheid des BMI 

vom 27. Juli 2018 hinreichend dargelegt. Danach könnte eine Veröffentlichung von 

früheren Entwurfsfassungen des Masterplans Migration den Umsetzungsprozess 

innerhalb der Bundesregierung gefährden und einer Veröffentlichung steht daher der 

Versagungsgrund gemäß§ 3 Nr. 3b i.V.m. § 4 IFG (Schutz des behördlichen Ent­

scheidungsprozesses) entgegen. 

Ihr Einwand, das Papier von BM Seehofer betreffe den gesamten Themenbereich 

der Migrationspolitik und ein Kernbereichsschutz könne dazu führen, dass aus dem 

gesamten Bereich keine Informationen herausgegeben werden, ist nicht zutreffend. 

Der Masterplan Migration betrifft lediglich einen Teilbereich der Migrationspolitik des 

BMI. Die Gewährung des Informationszugangs zu nicht vom Masterplan Migration 

betroffenen Themenbereichen ist bei fehlenden Versagungsgründen daher grund­

sätzlich möglich. 
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Im Bescheid des BMI wurde daher hinreichend ausgeführt, dass Ihrem lnformations­

zugangsbegehren zu den Vorversionen des Masterplans Migration auch der Schutz 

des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung entgegensteht. 

Auch Ihr Einwand, die materiellen Voraussetzungen für eine Einstufung als Ver­

schlusssache lägen offenbar nicht mehr vor, da der Masterplan veröffentlicht worden 

sei, greift nicht. 

Als Verschlusssache mit dem Geheimhaltungsgrad -Nur für den Dienstgebrauch­

wurden nur die Vorversionen des Masterplans eingestuft. Der innerhalb der Bundes­

regierung und mit den betroffenen Ressorts letztendlich abgestimmte Masterplan 

wurde jedoch nicht eingestuft. 

Im Bescheid wurde dargelegt, dass die Einstufung der Vorversionen als Verschluss­

sache für die weitere Umsetzung des Masterplans erforderlich ist und der Versa­

gungsgrund gemäß§ 3 Nr. 4 IFG (Schutz von Verschlusssachen) vorliegt. 

Der Ausgangsbescheid vom 27. Juli 2018 wird daher in vollem Umfang aufrecht­

erhalten und Ihr Widerspruch als unbegründet zurückgewiesen. 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf§ 73 Abs. 3 Satz 3 Verwaltungsgerichtsord­

nung (VwGO) i. V. m. § 80 Abs. 1 Satz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG). 

4. Die Gebührenentscheidung ergibt sich aus§ 10 IFG i. V. m. § 1 Abs. 1 der Ver­

ordnung über die Gebühren und Auslagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz 

(IFGGebV). Entsprechend Nr. 5 der Anlage zu§ 1 Abs. 1 IFGGebV ist bei vollständi­

ger Zurückweisung des Widerspruchs eine Gebühr von mindestens 30 Euro zugrun­

de zu legen. Hier ist eine Gebühr von 30 Euro festgesetzt worden. 

Ich bitte Sie, den Betrag von 30 Euro innerhalb eines Monats zu überweisen an 

Kontoinhaber: 

Bank : 

BIC: 

I BAN: 

Verwendungszweck: 

Bundeskasse Halle 

Deutsche Bundesbank Filiale Leipzig 

MARKDEF1860 

DE38860000000086001040 

1180 0456 2527; Zl4-13002/4_1654 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim 

Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7,  10557 Berlin erhoben werden. 

Die Klage muss den  Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegeh­

rens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 

dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. 

Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Be­

teiligten eine Ausfertigung erhalten können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

█ █

Dr.  Burbaum 


